


































§ 23 Laufzeit

Teil 4 

Schlussbestimmungen 

(1) Die Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung, zum 01.05.2015 in Kraft und endet regulär nach Ablauf
von fünf Jahren.

(2) Die Aufgaben auf der schulischen und der Landesebene sowie die Aufgaben auf regionaler Ebene
nach §§ 17 und 20 werden beginnend mit der Unterzeichnung der Vereinbarung wahrgenommen.

(3) Die Vereinbarung verlängert sich automatisch um jeweils zwei weitere Jahre, wenn einer der Partner
nicht bis zum Ende des dem Ablauf vorhergehenden Jahres ordentlich kündigt.

Berlin, den 26 ,· 3 ,<O,{.S 
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